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Einleitung 

Ausdruck des menschlichen Wesens ist seine Teilnahme am Lebens-
geschehen. Diese äußert sich vor allem dadurch, daß der Einzelne Be-
dürfnisse empfindet und Interessen äußert, wodurch er veranlaßt wird, 
sich mit seinem Nächsten auseinanderzusetzen. Der Mensch ist seinem 
Wesen nach Mit-Mensch. Schon Martin Buber schreibt: „Die Haltung des 
Menschen ist zwiefältig nach der Zwiefalt der Grundworte, die er spre-
chen kann. Die Grundworte sind nicht Einzelworte, sondern Wortpaare. 
Das eine Grundwort ist das Wortpaar Ich — Du"1. Das ist nur eines von 
vielen Wortpaaren, die aber alle das Eine gemeinsam haben, daß sie aus 
dem Wesen des Menschen heraus gesprochen werden, das seine Erfül-
lung in der Beziehung zum Nächsten findet. Der Nächste tritt dem Ein-
zelnen in der Gemeinschaft entgegen, auf deren Erlebnis der Einzelne 
angelegt ist. Als ein solch gemeinschaftsbezogenes Wesen hat Aristote-
les2 den Menschen als ein zoon politikon und Klemens von Alexandrien8 

und Origines4 als ein Koinonikos bezeichnet5. Gregor von NyssaÄ und 
Gregor von Nazianz7 erklärten, daß die Menschen eine natürliche Ge-
meinschaft bilden. Sie alle scheinen erkannt zu haben, daß der Mensch 
mit seinen Mitmenschen eine Beziehung eingehen muß, um seinem 
Wesen ganz zu entsprechen. Buber erklärte auch, daß „das Du-sagen 
des Ich im Ursprung alles einzelnen Menschwerdens steht"8. Sieht man 
den Menschen so als ein auf die Gemeinschaft bezogenes, das heißt also 
soziales  Wesen,  dann ist jedes Menschen Rede nicht allein Wort, sondern 
auch Antwort; dann gilt es nicht allein zu sprechen, sondern auch zu 
vernehmen; dann darf man nicht nur empfangen, sondern muß auch 
geben. 

Die Stellung des Menschen in der Gemeinschaft findet ihre erste und 
letzte Begründung in dieser im Wesen aller Menschen angelegten 

1 Mar t in Buber,  Die Schriften über das dialogische Prinzip, Heidelberg 1954, 
S.7. 

2 Aristoteles,  Pol i t ik I , 2, 1253 a. 
8 Klemens  von Alexandrien,  Stromata 1, 6, 34. 
4 Origines,  Contra Celsum 7, 59. 
5 So auch Lactantius,  Div. Inst. V I , 10 und Basilius,  Kommentar zumHexae-

meron der Genesis V I I , 4. 
6 Gregor  von Nyssa,  De pauperum amore oratio 1 u. 2. 
7 Gregor  von Nazianz,  oratio de fuga 2, 4. 
8 Buber,  a.a.O., S. 287. 
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Aufeinanderbezogenheit, in der der Einzelne seine Seinserfüllung9 fin-
den kann. Sie macht den Sinn jeder Gemeinschaft aus, von dem Romano 
Guardini schreibt: „Darin bewegt ein Ich sich auf das andere zu. Es 
blickt von sich weg, auf das andere hin. Es trägt sich jenem entgegen; 
öffnet  sich ihm. So kann jenes, wenn es die Bewegung erwidert, im 
Hinkommen dieses sich öffnende Ich mitvollziehen und darin bestehen 
— und wird eben darin offen  für das erste, und macht ihm den ver-
stehenden Mitvollzug möglich"10. Je mehr die einzelnen Menschen ein-
ander in der Gemeinschaft erleben, desto mannigfaltiger werden ihre 
Anliegen und ihr Ordnungsstreben11, das auf einen Ausgleich ihrer In-
teressen gerichtet ist, der über die Gemeinschaft mit dem Nächsten in 
der Gesellschaft gesucht wird. Diese über das Maß der zwischenmensch-
lichen Bedürfnisse hinausreichenden Anliegen sind jene Interessen, die 
das Leben der Gesellschaft gestalten. So hat schon Lorenz von Stein er-
kannt, „daß alle Bewegungen der Gesellschaft notwendig durch das In-
teresse beherrscht werden"12. Diesen Interessen eignet — entsprechend 
den sich wandelnden Bedürfnissen und Wünschen des Einzelnen — ein 
dynamischer Charakter, der es schwer möglich macht, ihr Auftreten 
vorherzusagen und ihren Bestand zu garantieren; da diese Interessen 
vorwiegend auf die Lebensbedürfnisse des Einzelnen abgestellt sind, 
lassen sie sich auch nur sehr schwer institutionalisieren. Darin liegt der 
Unterschied zu dem mehr auf Dauer angelegten Recht, das in Institutio-
nen um seine Wirksamkeit ringt. Anders die Interessen, die ihrer dyna-
mischen Natur nach die mehr statische Institutionalisierung nicht ertra-
gen, sondern nach Repräsentation verlangen. Daher treffen  wir neben 
den Institutionen  des Rechtes  die Repräsentation  der  Interessen  an. 

Der Mensch nimmt nämlich durch die Mannigfaltigkeit des mensch-
lichen Lebenssinnes an einer Vielzahl von Gemeinschaften teil. Die um-
fassendste Gemeinschaft ist der dem Einzelnen und der Gesellschaft 
übergeordnete Herrschaftsverband  Staat, der im Recht seinen Ausdruck 
findet. Die Formen der Institutionalisierung des Rechtes sind verschie-
den; man denke nur an die vielen Rechtssatzformen, die vom Verfas-

9 Siehe dazu auch K a r l Jaspers , Philosophie I I , Berl in-Gött ingen-Heidelberg 
1956 S. 81: „Wie Kommunikat ion das Selbstwerden mi t dem anderen ist, ist 
ih r Abbruch die ursprüngliche Gefährdung der versagenden Existenz." 

1 0 Romano Guardini , Vom Sinn der Gemeinschaft, Graz 1952, S. 43 f. 
1 1 Vgl. Herbert Schambeck , Der Mensch in der Pol i t ik , Wissenschaft und 

Wel tb i ld 1961, S. 1 ff.  und S. 105 ff.,  sowie derselbe,  Pol i t ik und Weltanschau-
ung, Wissenschaft und Wel tb i ld 1968, S. 40 ff. 

12 Lorenz  von Stein,  Geschichte der sozialen Bewegungen i n Frankreich von 
1789 bis auf unsere Tage, hgb. von Gottfr ied Salomon, München 1921, 1. Bd., 
S. 137. Siehe dazu auch Joseph H. Kaiser , Die Repräsentation organisierter 
Interessen, Ber l in 1956, S. 338 ff.,  bes. die in Anmerkung 4 angegebene L i tera-
tur, sowie Jacobus Wössner , Die ordnungspolitische Bedeutung des Verbands-
wesens, Tübingen 1961, S. 68 ff. 
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sungsgesetz bis zum individuellen Vollstreckungsakt reichen. Sie sind 
mit ihrer Hechtskraft auf die Sicherung der Dauerhaftigkeit gerichtet. 
Anders die Repräsentationen der Interessen; sie suchen sich den wech-
selnden Situationen des Lebens anzupassen und den dadurch entstan-
denen Anliegen zu entsprechen. Während das Recht auf Sicherheit ab-
gestellt ist, streben die Interessen nach einem Ausgleich. 

Die Repräsentation der Interessen verlangt nach ihrer Organisierbar-
keit, diese ist aber wieder nur möglich, wenn die Interessen in einer 
bestimmten Mehrzahl vorhanden sind oder ein Einzelinteresse von weit-
reichender Bedeutung vorliegt. „Interessen sind in dem Maße organi-
sierbar, in dem sie quantitative Verbreitung und qualitative Tiefe be-
sitzen"18, sie werden daher einmal mehr und ein andermal weniger 
Möglichkeiten ihrer Repräsentation in Organisationen bieten. Die Re-
präsentanten der organisierten Interessen sind die Verbände14, deren 
Rechtsformen — ob als juristische Personen des öffentlichen oder pri-
vaten Rechts — von der Verfassung des Staates bestimmt werden. 

Die Verfassung  des Staates  ist „die gemeinsame Vorbedingung und 
Grundlage für alle Staatstätigkeit"15 und erweist sich so als die Erzeu-
gungsregel für das positive Recht eines Staates, die meist ihre Entspre-
chung in der Stufenfolge  von Gesetz-Verordnung-Verfügung  und Ent-
scheidung erfährt 16. 

Aufgabe der Verfassung ist es, die für die Ausübung der Staatsge-
walt leitenden Grundsätze anzugeben und das Verhältnis des Einzelnen 
zum Staat zu bestimmen17. Der ersten Aufgabe kommen die Verfas-
sungen durch Bestimmungen über die Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit 
und Verwaltung sowie über die Organisation der obersten Staatsorgane 
nach, dem zweitgenannten Aufgabenkreis suchen sie durch Grundrechte 

1 8 Raymund Krisam,  Die Betei l igung der Arbeitnehmer an der öffentlichen 
Gewalt, Leiden 1963, S. 9. 

1 4 Über die Verbände beachte aus dem umfangreichen Schri f t tum dazu ins-
besondere Kaiser,  a.a.O.; Wössner,  a.a.O.; Wirtschaft  und Recht, 14. Jg. 1962, 
Heft 3: Die Integrat ion der Verbände in Staat und Gesellschaft; Die Verbände 
und ih r Ordnungsanspruch, Gesellschaft und Pol i t ik , Schriftenreihe  des Inst i -
tutes für Sozialpolit ik und Sozialreform N. F. Nr. 3, Wien 1965, sowie Ver -
öffentlichungen  der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Heft 24, 
Ber l in 1966 und die dort angegebene Li teratur. 

1 5 Adol f Merkl,  Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien und Ber l in 1927, S. 19. 
1 6 Über die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung siehe Adol f Merkl 

Das Recht i m Lichte seiner Anwendung, Deutsche Richterzeitung 1918 S. 56 ff.; 
derselbe,  Die Lehre von der Rechtskraft,  Wien 1923; derselbe,  Allgemeines 
Verwaltungsrecht, Wien 1927, insb. S. 157 ff.;  derselbe,  Prolegomena einer 
Theorie des restlichen Stufenbaues, in Gesellschaft, Staat und Recht, Fest-
schrift  für Hans Kelsen, Wien 1931, S. 252 ff. 

1 7 Vgl. Georg Jellinek,  Allgemeine Staatslehre, 3. Auflage, 7. Neudruck, 
Bad Homburg 1960, S. 505. 


